
BEITRAGS- & GASTSPIELORDNUNG 
(Stand: 15.03.2024) 
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Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 15.03.2024. 
 
§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt 
die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren 
und Umlagen. 

 
§ 2 Beschlüsse 

Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, die 
Aufnahmegebühr und Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren 
fest. 
 
Die festgesetzten Beträge werden zum 1. April des Jahres 
erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt 
werden. 

 
§ 3 Schnuppermitgliedschaft 
 

Die Schnuppermitgliedschaft ist auf ein Kalenderjahr beschränkt, 
gilt bis zum Ende des Kalenderjahres und geht automatisch in eine 
Vollmitgliedschaft über, wenn diese nicht einen Monat vor Ablauf 
des Kalenderjahres gekündigt wird.  
 
Ehemalige Mitglieder bzw. Schnuppermitglieder der TG können 
eine Schnuppermitgliedschaft nur erneut abschließen, wenn die 
Mitgliedschaft länger als 10 Jahre zurückliegt.  
 

 
§ 4 Beiträge (pro Jahr) 

Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von 
der Mitgliederversammlung vorgegebenen Beträge. Änderungen 
der persönlichen Angaben sind schnellstmöglich mitzuteilen. 
 
Ermäßigten Beitragsformen für Studenten/Azubis müssen 
beantragt und die Begründung mit entsprechenden Unterlagen 
nachgewiesen werden. 
 
Bei Mahnungen werden Mahngebühren von € 5 pro Mahnung 
erhoben. 
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Beitragstabelle:  
Mitglied/Person1) 1. 2. 3. 4. 5. 

Beitragskürzel Erwachsene E1 E2 E3 E4 E5 

Betrag Erwachsene2) 250 € 175 € 175 € 175 € 175 € 

Beitragskürzel Jugend/Azubis J1 J2 J3 J4 J5 

Betrag  Jugendliche > 12 Jahre + Studenten/Azubis  90 € 70 € 45 € 40 € 0 € 

Beitragskürzel Kinder K1 K2 K3 K4 K5 

Betrag Kinder ≤ 12 Jahre 70 € 50 € 30 € 20 € 0 € 

1) Mitglieder aus einer Familie / Lebensgemeinschaften aus einem Haushalt 

2) Ehepaare / Lebensgemeinschaften / Erwachsene in häuslicher Gemeinschaft 

           
PM = Passive Mitgliedschaft         90 € 
SE = Schnuppermitgliedschaft Erwachsene        100 € 

SJ = Schnuppermitgliedschaft Kinder/Jugendliche + Studenten/Azubis ≤ 25 Jahre   bzw. 
Mitgliedschaft im 1. Jahr kostenfrei 0 € 

 
 
 
Beispiel für die Berechnung:  
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§ 5 Gastspielregelung 

§ 5.1 Gäste mit und ohne Mitglied 

Das Spielen für Gastspieler auf den Außenplätzen  
ist auf fünf Mal pro Saison begrenzt. 

Diese Regelung gilt für sämtliche im Folgenden aufgeführten Gastspielregelungen.  
Bei anschließendem Abschluss einer Mitgliedschaft werden die Gastgebühren auf den 
Mitgliedsbeitrag angerechnet. 

 Gäste, die mit Mitgliedern spielen, zahlen 10 €/Stunde pro Gast.  
Mitglieder, die mit einem Gast spielen, buchen Platz 5/6 über unser Buchungssystem 
eTennis.  

 Jugendliche Gäste (bis 16 Jahre), die mit einem Mitglied spielen, zahlen keine Gebühr.  
Eine Buchung über das Buchungssystem ist nicht erforderlich. 

 Gäste, die ohne Mitglied spielen, zahlen 30 €/Stunde pro Platz.  
Die Buchung muss über unser Buchungssystem eTennis erfolgen. 

 Ehemalige Mitglieder der TG Datteln, die ihren Wohnsitz weiterhin in Datteln oder einem 
Umkreis von bis zu 20 km unterhalten, sind von der Gastspielregelung ausgeschlossen.  

 Die Abrechnung erfolgt über die in eTennis gewählte Zahlungsmethode.  
 Eine Barzahlung ist nicht vorgesehen.  

 

Anleitungen zur Nutzung des Buchungssystem eTennis finden sich auf der Homepage der TG 
Datteln. 

  



 

Tennisgemeinschaft  
Datteln e.V. 

 

 

 

2024-03-V1.0 Beitragsordnung_und_Gastspielordnung TG Datteln 2024.docx
 4 05.02.2024 

 

§ 6 Zweitmitgliedschaft 

Erwachsene, die in einem anderen Tennisverein bereits Vollmitglied sind (Nachweis ist zu 
erbringen), können gegen eine Jahresgebühr von 100 Euro die Zweitmitgliedschaft zur Nutzung 
aller Außenplätze erwerben.  

Inhaber einer Zweitmitgliedschaft können darüber hinaus Stunden in der Tennishalle zu den 
gleichen Konditionen buchen wie Mitglieder. Saisonabonnements sind hiervon ausgenommen.  

Die Zweitmitgliedschaft gilt immer nur für das Kalenderjahr, in dem die Mitgliedschaft 
abgeschlossen wurde und erlischt am Ende des Kalenderjahres automatisch. Eine Kündigung ist 
nicht notwendig. Im Folgejahr muss die Zweitmitgliedschaft neu beantragt werden.  

Die Zweitmitgliedschaft kann über das Online-Anmeldeformular unserer Homepage beantragt 
werden.  

 

 

Für die Richtigkeit, 
 
Datteln im März 2024 
 
 
Oliver Schultz        Sebastian Cornelius 
 
Erster Vorsitzender           Stellvertretender Vorsitzender 


